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Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (466 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Behinderteneinstel­

lungsgesetz geändert wird 

' Die Vollziehung des erhöhten Kündigungs­
schutzes begünstigter Behinderter gemäß dem vom 
Verfassungsgerichtshof wegen Verfassungswidrig­
keit aufgehobenen § 8 Abs. 2 Behinderteneinstel­
lungsgesetz obliegt weisungsgebundenen Verwal­
tungsbehörden (Behindertenausschuß in erster, 
Landeshauptmann in zweiter Instanz) . Da nach 
Auffassung des Verfassungsgerichtshofes dieser 
erweiterte Kündigungsschutz als "civiI right" im 
Sinne des Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Konven­
tion zum Schutz der Menschenrechte und Grund­
freiheiten (Menschenrechtskonvention) aufzufassen 
ist, erfolgte die, erwähnte Aufhebung. Der Verfas­
sungsgerichtshof hat sich dabei einem Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
vom 28. Juni 1990 angeschlossen, in dem gleichfalls 
festgestellt wurde, daß die . Vollziehung des, 
Kündigungsschutzes begünstigter Behinderter nicht 
den Vorschriften der Menschenrechtskonvention 
entspricht. · Vom Verfassungsgerichtshof wurde für 
das Außerkrafttreten eine Frist bis 30. Juni 1992 
gesetzt. , 

Es ist daher unbedingt erforderlich, daß mit 
Wirksamkeit vom 1. Juli 1992 eine verfassungskon­
forme Vollziehung des erhöhten Kündigungs­
schutzes ermöglicht, wird, da sonst schwerbehin" 
derte Arbeitnehmer in gleicher Weise wie nichtbe­
hinderte Dienstnehmer gekündigt werden könnten. 
Durch den in der gegenständlichen Regierungsvor­
lage enthaltenen Gesetzentwurf soll daher eine 
eigene, für das gesamte Bundesgebiet zuständige, 
beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
eingerichtete Berufungskommission geschaffen 
werden, in de'r als Vorsitzende (Stellvertreter) der 
Senate Richter des DienststandeSmitwirken, die in 
Arbeits- und Sozialrechtssachen tätig sindüder 

waren. Diese Berufungskommission ist somit als 
Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag gern. 
Art. 20 Abs. 2 bzw. 133 Z 4 B-VG konstruiert. 

In . den Erläuterungen der Regierungsvorlage 
wird darauf hingewiesen, daß die vorgeschlagene 
Neuregelung jene Kommissionen nach den §§ 345 
bis 347 ASVG zum Vorbild haben, die über 
Streitigkeiten zwischen Krankenversicherungsträ­
gern und Ärzten und damit ebenfalls über 
zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen zu 
entscheiden haben. 

Der neugeschaffenen Berufungskommission, de­
ren Mitglieder in Ausübung ihrer Tätigkeit an keine 
Weisungen gebunden sind (Art. 20 Abs. 2 B-VG),  
soll die Kontrolle der erstinstanzlichen Bescheide 
sowohl im Tatsachen- als auch im Rechtsbereich im 
vollen Umfang zustehen. Das Verfahren ist 
demjenigen der unabhängigen Verwaltungssenate 
nachgebildet. Auch dadurch soll erreicht werden, 
daß es sich bei der Kommission um ein Tribunal im 
Sinn� des Art. 6 der Menschenrechtskonvention 
handelt. ' 

In den Erläuterungen der Regierungsvorlage' 
wird bemerkt, daß eine Alternative zur Berufungs­
kommission in der Befassung von unabhängigen 
Verwaltungssenaten bestünde, dabei jedoch die bei 
der Berufungskommission vorgesehene Mitwirkung 
von Dienstgeber-, Dienstnehmer- und Behinderten­
vertretern nicht möglich wäre. Eine weitere 

. Möglichkeit zur verfassungskonformen V ollzie­
hung des Kündigungsschutzes wäre die Übertra­
gung in die Kompetenz der Arbeits- und Sozialge­
richte. 'Dagegen spricht aber, daß die bewährte 
Vorgangsweise der bisherigen Behindertenaus­
schüsse, unter Heranziehung des Förderungsinstru­
mentariums 'des Ausgleichstaxfonds eine einver­
nehmliche Lösung zu erzielen, von den Gerichten, 
die sich lediglich auf die Rechtsfrage beschränken 
müßten und keine Förderungen anbieten könnten, 
nicht fortgeführt werden könnte. 
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2 5J 9 der Beilagen 

Weiters sieht die gegenständliche Regierungsvor-
lage folgende Änderungen vor: 

Entfall bzw. Reduktion der 'Pauschalabzüge 
gern. § 4- bei der Berechnung der Pflichtzahl; 
Reduktion der Prämie für die Übererfüllung 
der Beschäftigungspflicht ; 
Aufnahme der behinderten Flüchtlinge, denen 
Asyl gewährt wurde, in den Kreis der 
begünstigten Personen in Entsprechung der 
Konvention über die Rechtsstellung . der 
Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/1955, die zu einer 
Gleichstellung der Flüchtlinge mit den öster­
reichischen Staatsbürgern verpflichtet; 
Gewährung von Förderungen aus dem 
Ausgleichstaxfonds auch an behinderte aus­
ländische Beschäftigte. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Site 
zung am 26. Mai 1992 in Verhandlung genommen. 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Dr. Helene P a r t  i k-P a b l.e, Dr. F e  ur s t e  i n, 
Mag. G u gge n b e r g e r, Regina H e i ß, S r b, 
Mag. P e t  e r, Franz S t 0 c k e r. und Eleonore 
H 0 s t a s c h sowie der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales H e s o u  n. Von den Abgeordneten 
Mag; G u g g e n  b e r g  e r und Dr. F e  u r s  t e i n  
wurde ein Abänderungsantrag betreffend die im 

. �rt. I enthaltene Verfassungsbestimmung und 
Art. II Z 40 (Entfall der Anfügung eines Abs. 4 im 
§ 19 und entsprechende Neubezeichnung der in der 
Regierungsvorlage· vorgeschlagenen Anfügung 
eines Abs. 5 und 6 im § 19) gestellt. Weiters wurde 
von der Abgeordneten Dr. Helene P a r  t i k-Pa b l  e 
ein Abänderungsantrag betreffend Art. II Z 5 (§ 4 
Abs. 2 und 3) und Z 6 (Entfall von § 4 Abs. 4 und 5) 
sowie ein Streichungsantrag betreffend Art. II Z 11 

. (§ 9 a Abs. 1) gestellt. Vom Abgeordneten S r  b 
wurde ein Abänderungsantrag betreffend Art. II Z 5 
(§ 4 Abs.2 und 3) und Einfügung einer Z 5 a 
(Entfall von § 4 Abs. 4) sowie ein Streichungsantrag 
betreffend Art. HZ 11 (§ 9 a Abs. 1) eingebracht. 
Ferner wurde vom Abgeordneten· S r b  ein Ent­
schließungsantrag gestellt, in dem der Bundesmini-

. ster für Arbeit und Soziales a.ufgefordert wird, die 
notwendigen Maßnahmen zu setzen, um eme 
Erhöhung der Ausgleichstaxe zu erwirken. 

Dietachmayr 

Berichterstatter 

Bei der Abstimmung wurde· die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des ob erwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Mag. 
G u g g e nbe r g e r  und Dr. F e u r s t e i n  teils, 
einstimmig (darunter auch die V erfassungsbestim­
mung), teils mit Stimmenmehrheit angenommen. 
Die Abänderungs- bzw. Streichungsanträge der 
Abgeordneten Dr. Helene P a r  t i k-P a b I  e sowie 
des Abgeordneten S r  b fanden keine Mehrheit. 
Ebenso fand der Entschließungsantrag des Abge­
ordneten S r b  keine Mehrheit. 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen­
über der Regierungsvorlage wird folgendes be­
merkt: 

Zu Art. I (Verfassungs bestimmung) : 
Die Verfassungsbestimmung, die die Vollziehung 

des Kündigungsschutzes unmittelbar durch Bundes­
behörden (durch die neueinzurichtende Berufungs­
kommission in zweiter Instanz nach den· schon 
bisher zuständigen Behindertenausschüssen) vor­
sieht, soll nicht in einem eigenen Art. I der Novelle 
verankert werden, sondern es soll vielmehr zur 
Vermeidung von Rechtsunklarheiten die kompe­
tenzrechtliche Grundlage des Behinderteneinstel­
lungsgesetzes, nämlich Art. lAbs. 2 des Bundesge­
setzes BGBI. Nr. 72111988, entsprechend ergänzt 
werden. 

Zu § 19: 
Nach dem im Art. II Z 40 vorgesehenen neuen 

§ 19 Abs. 4 wären Verstöße von Bescheiden gegen 
die materiellrechtlichen Bestimmungen des Gesetzes 
mit Nichtigkeit im Sinne des § 68 Abs. 4 lit. d des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 
bedroht. Diese nicht unbedingt erforderliche, dem 
Willen des historischen Gesetzgebers nicht entspre­
chende Ausweitung der Nichtigkeitsgründe soll 
ersatzlos entfallen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Arbeit und Soziales somit den A n  t r ag, der 
Nationalrat wolle dem a n  g e  s c  h l o s  s e n.e n -/ 
G e  s e t  z e n  t w u r  f die verfassungsmäßige Zustim- /­
mung erteilen. 

Wien, 1992 05·26 

Eleonore Hostasch 

übfrau 
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519 der Beilagen 3 

Bundesgesetz, mit dem das Behinderten­
einstellungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Verfassungsbestimmung 

Dem Art. I Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 721/1988 wird der folgende Satz angefügt: 

. "Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegen­
heiten des Kündigungsschutzes begünstigter Behin­
derter können unmittelbar von Bundesbehörden 
versehen werden. " 

Artikel 11 

Das BehinderteneinstellungsgesetZ, BGBI. 
Nr. 2211970, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBI. Nr. 285/1990, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 entfällt. 
2. Im § 1 wird der bisherige Abs. 4 als Abs. 3 

bezeichnet. 
. 

3. § 2  Abs. 1 lautet: 

,,(1) Begünstigte Behinderte im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind österreichische Staatsbürger 
mit einem Grad der Behinderung von mindestens 
50 vH. Österreichischen Staatsbürgern sind Flücht­
linge mit einem Grad der Behinderung . von 
mindestens 50 vH, denen Asyl gewährt worden ist, 

. gleichgestellt, solange sie zum dauernden Aufent­
halt im Bundesgebiet berechtigt sind." 

4. § 2 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Auf Behinderte, auf die Abs. 1 nicht 
- anzuwenden ist, findet dieses Bundesgesetz mit 

Ausnahme des § 10 a Abs. 3 a nur nach Maßgabe 
der mit ihren Heimatstaaten getroffenen Vereinba" 
rungen Anwendung. " 

5. § 4 Abs. 2, 3 und 4 lautet: 

,,(2) Für die Feststellung der Gesamtzahl der 
Dienstnehmer (Abs. 1) , von der die Pflichtzahl zu 
berechnen ist·(§ 1) , sind alle Dienstnehmer, die ein 
Dienstgeber im Bundesgebiet beschäftigt, zusam­
menzufassen. 

(3) Für die Berechnung der Pflichtzahl sind von 
der gemäß Abs. 2 festgestellten Gesamtzahl der 
Dienstnehmer die beschäftigten begünstigten Behin­
derten (§ 2) und Inhaber von Amtsbescheinigungen 
oder Opferausweisen (§ 5 Abs. 3) nicht einzurech­
nen. 

(4) Für die Berechnung der Pflichtzahl sind von 
der Gesamtzahl der Dienstnehmer, die vom Bund, 
von den Ländern und jenen Gemeinden, welche 
Krankenanstalten unterhalten, beschäftigt werden, 
20 vH der Dienstnehmer sowie die eingestellten 
begünstigten Behinderten (§ 2) und Inhaber von 
Amtsbescheinigungen oder Opferausweisen "(§ 5 
Abs. 3) nicht einzurechnen. Gleiches gilt für 
sonstige Dienstgeber, wenn diese Krankenaristalten 
unterhalten und die .Mehrzahl der Dienstnehmer in 
den Krankenanstalten beschäftigt wird. Ergibt die 
Berechnung keine ganze Zahl,ist auf die nächstklei­
nere ganze Zahl abzurunden. "  

6. § 4 Abs. 5 entfällt. 

7. § 6 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Leistung von einmaligen Zuschüssen, 
laufenden Zuschüssen oder Darlehen, die den 
Jahresbetrag von 150000 S nicht übersteigen, wird 
dem örtlich zuständigen Landesinvalidenamt über­
tragen. Dieses hat nach Klärung des. Sachverhaltes 
ein Team anzuhören, dem je ein Vertreter des 
Landesinvalidenamtes, des Landesarbeitsamtes, des 
jeweiligen Bundeslandes (Behindertenhilfe) ,  der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte sowie der· 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft des jewei�igen 
Bundeslandes als ständige Mitglieder angehören. 
Falls die Sachlage es erfordert, sind Vertreter der 
Sozialversicherungsträger und Sachverständige ins­
besondere aus dem Bereich des ärztlichen und 
psychologischen Dienstes der Landesinvalidenimter 
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4 519 der Beilagen 

oder der Arbeitsmilrktverwaltung sowie aus dem 
Bereich der Arbeitsinspektion, der Landwirtschafts­
kammer und der Landarbeiterkammer beizuzie­
hen." 

8. § 8 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Die Kündigung eines begünstigten Behinder­

ten (§ 2) darf von einem Dienstgeber ,·erst dann 
ausgesprochen werden, wenn der Behindertenaus­
schuß (§ 12) nach Anhörung des Betriebsrates oder 
der Personalvertretung im Sinne des Bundes-Perso­
nalvertretungsgesetzes· bzw. der entsprechenden 
landesgesetzlichen Vorschriften sowie nach Anhö­
rung des zur Durchführung des Landes-Behinder� 
tengesetzes jeweils zustänaigen Amtes der Landes­
regierung zugestimmt hat; dem Dienstnehmer 
kommt in diesem Verfahren ParteisteIlung zu. Eine 
Kündigung ohne vorherige Zustimmung des Behin­
dertenausschusses ist rechtsunwirksam, wenn dieser 
nicht in besonderen Ausnahmefällen nachträglich 
die Zustimmung erteilt. Gesetzliche Bestimmungen, 
die die Beendigung des Dienstverhältnisses an 
zusätzliche Voraussetzungen knüpfen, bleiben 
unberührt. Auf die Kündigung eines begünstigten 
Behinderten finden die Bestimmungen des § 105 
Abs. 2 bis 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBL 
Nr. 22/1974, bzw. die in Ausführung der Bestim­
mungen des § 210 Abs; 3 bis 6 des Landarbeitsgeset­
zes 1984, BGBL Nr. 287, erlassenen landesrechtli­
chen Vorschriften keine Anwendung." 

9. Nach § 8 'wird folgende Überschrift zu § 8 a 
und folgender § 8 a eingefügt: 

"B e e n d  i g u n  g e i n e s 
.D i e n s t v e r h ä l t n i s s e s  k r a f t  G e s e t z e s  

§ 8 a. Soweit in dienstrechtlichen Vorschriften für 
Bedienstete einer Gebietskörperschaft die Beendi­
gung des Dienstverhältnisses wegen lal1ger Dienst­
verhinderung infolge Krankheit kraft Gesetzes 
vorgesehen ist, ist im Falle eines begünstigten 
Behinderten (§ 2) dem Behindertenausschuß späte­
stens drei Monate vor Ablauf dieser Frist von Amts 
wegen Gelegenheit zu geben, zur Zweckmäßigkeit 
einer Vereinbarung über die, Fortsetzung' des 
Dienstverhältnisses vor seinem Ablauf kraft Geset­
zes Stellung zu nehmen." 

.10, § 9 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne 

Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 
1 760 S. Dieser Betrag ist ab 1. Jänner 1993 und in 
der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres mit dem fur den Bereich des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpas­
sungsfaktor zu vervielfachen. Der vervielfachte 
Betrag ist auf volle lO S abzurunden, der gerundete 
Betrag ist der folgenden Anpassung zugrunde zu 
legen. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat die jeweilige Höhe der Ausgleichstaxe mit 
Verordnung festzustellen. " 

11. § 9 a Abs. 1 lautet: 
,,(1) Dienstgeber, di� mehr begünstigte Behin­

derte (§ 2) beschäftigen als ihrer Einstellungspflicht 
entspricht, erhalten aus Mitteln' des Ausgleichstax­
fonds (§ 10) für jeden über die Pflichtiahl hinaus 
beschäftigten begünstigten Behinderten eine Prä­
mie. Dienstgeber, die nicht einstellungspflichtig 
sind, erhalten eine Prämie in gleicher Höhe für 
jeden beschäftigten begünstigten Behinderten. Die 
Prämie beträgt ab 1. Juli 1992 monatlich 850 S. 
Dieser Betrag ist ab 1. Jänner 1994 und in der Folge 
mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres neu 
festzusetzen. Die Höhe der monatlichen Prämie ist 
dabei in der Weise zu berechnen, daß 15 vH der 
Summe der im jeweils vorangegangenen Kalender­
jahr insgesamt vorgeschriebenen Ausgleichstaxen 
durch die durchschnittliche Anzahl der über die . 
Pflichtzahl hinaus und der von nicht einstellungs­
pflichtigen Dieristgebern beschäftigten begünstigten 
Behinderten, für die in diesem Jahr eine Prämie' 
gewährt worden ist, geteilt werden. ber 'so 
ermittelte Betrag ist durch zwölf zu teilen und auf 
den nächsthöheren vollen Schillingbetrag aufzurun­
den: Die monatliche Prämie darf höchstens 50 vH 
der jeweiligen Ausgleichstaxe (§ 9 Abs. 2) betragen. 
Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat die 
jeweilige Höhe der Prämie mit Verordnung 
festzustellen. " 

12. § 9 a Abs. 3 lautet: 
,,(3) Dienstgebern, die im Rahmen ihrer Unter­

nehmenstätigkeit Arbeitsaufträge an Einrichtungen 
erteilen; in denen überwiegend Behinderte mit 
einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vH 
tätig sind, sind aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds 
(§ 10) Prämien in Höhe von 15 vH des Rechnungs­
betrages der Arbeitsaufträge (abzüglich der Um­
satzsteuer und der Skontobeträge) , aufgerundet auf 
den nächsthöheren Schillingbetrag, zu gewähren. 

, Für ·die Bemessung der Prämie sind die jeweils 
innerhalb eines Kalenderjahres erteilten Arbeitsauf­
träge zusammenzufassen, Das Landesinvalidenamt 
ist ermächtigt, an Dienstgeber nach Vorlage von 
'saldierten Rechnungen über die erteilten Arbeits­
aufträge, wenn diese den Betrag von 50 000 S 
übersteigen, vierteljährlich Vorschüsse auf die zu 
gewährenden Prämien, zu zahlen. Die fUr die 
Zuerkennung der Prämie maßgeblichen saldierten 
Rechnungen sind nachweislich bis 1. Mai eines 
-jeden Jahres für das vorhergegangene Kalenderjahr 
bei sonstigem Anspruchsverlust dem Landesinvali­
denamt vorzulegen." 

13. § 10 Abs. 1, 2 und 3 lautet: 
, ,(1) Beim Bundesministerium' für Arbeit und 

Soziales wird der Ausgleichstaxfonds gebildet. Er 
hat Rechtspersönlichkeit und wird vom Bundesmi­
nister für Arbeit und Soziales vertreten, Das 
Vermögen des Fonds besteht aus den rechtskräftig 
vorgeschriebenen Ausgleichstaxen, den Zinsen und 
sonstigen Zuwendungen. 
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(2) Der Aysgleichstaxfonös wird vom Bundesmi­
nister für Arbeit und Soziales unter Anhörung eines 
Beirates verwaltet. Dieser Beira:t besteht aus dem 
Vorsitzenden, zwei Vertretern der organisierten 
Kriegsopfer, drei Vertretern der organisierten 
Behinderten, einem Vertreter der Opferbefürsorg­
ten und drei von den Ländern entsandten Vertretern 
sowie je drei Vertretern der Dienstnehmer und der 
Dienstgeber und einem Vertreter des Bundesmini­
steriums für Finanzen. Den Vorsitz führt der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales oder ein von 
ihm bestimmter rechtskundiger Beamter aus dem 
Stande des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales. Die Funktionsperiode des Beirates beträgt 
vier Jahre. Nach Ablauf der Funktionsperiode hat 
der Beirat die Geschäfte so lange weiterzuführen, 
bis der neue Beirat zusammentritt. Die Zeit der 
Weiterführung der Geschäfte zählt auf die Funk­
tionsperiode des neue? Beirates. 

(3) Die im Abs. 2 genannten Mitglieder des 
Beirates sowie die gleiche Anzahl von Ersatzmitglie­
dern werden vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales berufen. Die Vorschläge für die Bestellung 
der Dienstgebervertreter erstatten für je ein 
Mitglied und ein Ersatzmitglied die Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, die Präsidentenkonfe­
renz . der Landwirtschaftskammern Österreichs und 
die Vereinigung Österreichischer Industrieller. Die 
Vorschläge für die Bestellung der Dienstnehmerver­
treter erstatten für je ein Mitglied und' ein 
Ersatzmitglied die Bundeskammer für Arbeiter und 
Angestellte, der Österreichische Landarbeiterkam­
mertag und der Österreichische Gewerkschafts­
bund. Hinsichtlich der- Erstattung der Vorschläge 
für die Bestellung der Vertreter der organisierten 
Kriegsopfer und der organisierten Behinderten sind 
die § 10 Abs. 1 Z 6 und § 10 Abs. 2 des Bundesbe­
hindertengesetzes, BGBI. Nr. 283/1990, anzuwen­
den. Die Vorschläge für die Bestellung der Vertreter 
der Länder erstatten die Länder gemeinsam. " / 

14. § 10 a Abs. 1 ·Iit. a lautet: 
"a) Zwecke der Fürsorge für die im Sinne dieses 

Bundesgesetzes begünstigten Behinderten 
(§ 2 Abs. 1 und 3) und die in den Abs. 2,3 und 
3 a angeführten Behind'erten;" 

15. § 10 a Abs. 1. lit. d lautet: 
"d) die Gewährung von Zuschüssen und Darle­

hen für Maßnahmen nach § 6 Abs. 2;" 
16. § 10 a Abs. 1 lit. g lautet: 

"g) den Ersatz von Reise- und Aufenthaltskosten 
sowie die Entschädigung für Zeitversäumis 
(§§ 10 Abs. 4, 12 Abs. 8, 13 d, 14 Abs. 6 und 
19 Abs. 5) und die Entschädigung für die in 

. der Berufungskommission tätigen Richter 
(§ 13 d); " ' 

17. Nach § 10 a Abs. 1 wird folgen'der Abs: 1 a 
eingefügt: 

,,(1 a) Anstelle von Zuschüssen oder Darlehen 
können auch �achleistungen gewährt werden. " 

18. § 10 a Abs. 2 und 3 lautet: 
,,(2) Die im Abs. 1 Iit. a, d und h aufgezählten 

Hilfen können auch Behinderten, die österreichi­
sche Staatsbürger oder Flüchtlinge (§ 2 Abs. 1) sind, 
gewährt werden, deren Grad der Behinderung 
weniger als 50 vH, jedoch mindestens 30 vH 
beträgt, wenn diese phne solche Hilfsrnaßnahmen 
einen Arbeitsplatz nicht erlangen oder beibehalten 
können. 

. 

(3) Behinderten, die österreichische Staatsbürger 
oder Flüchtlinge (§ 2 Abs. 1) sind, die das 15. 
Lebensjahr' überschritten haben, deren Grad der 
Behinderu�g mindestens 50 vH beträgt und die 
nicht dem im § 2 Abs. 3 angeführten Personenkreis 
angehören, können Hilfen nach Abs. 1 lit. a dann 
gewährt werden, wenn ohne diese Hilfsmaßnahmen 
die Aufnahme oder Fortsetzul').g einer Schul- oder 
Berufsausbildung gefährdet wäre. " 

19. Nach § 10 a Abs. 3 wird folgender Abs. 3 a 
eingefügt: 

,,(3 a) Behinderten, die nicht österreichische 
St�atsbürger oder Flüchtlinge (§ 2 Abs. 1) , sind, 
können die im Abs. 1 lit, a, d und h aufgezählten 
Hilfen gewährt werden, ,wenn der Grad ihrer 
Behinderung mindestens 50 vH beträgt, sie ihren 
dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet haben und 
sie ohne diese Hilfsmaßnahmen einen Arbeitsplatz 
nicht erlangen oder beibehalten können. " 

20. Dem § 11 Abs. 7 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Aufträge im Bereich der Bundesverwaltung sind 
auch dann an geschützte Werkstätten zu vergeben, 
wenn deren Angebote unter Berücksichtigung der 
gebührenden Prämie nach § 9 a Abs. 3 nach den 
Vergaberichtlinien bei Wertung aller technischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte am besten 
entsprechen. " 

21. § 12 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Bei jedem Landesinvalidenamt wird ein 

Behindertenausschuß errichtet (beim Landesinvali­
denamt für Wien, Niederösterreich und Burgenland 
einer für jedes Bundesland), der in den von diesem 
Bundesgesetz 1;>estimmten Fällen zu entscheiden 
(§ 8) oder Stellung zu nehmen (§ 8 a) hat. " 

22. § 12 Abs. 2 lit. d lautet: 
"d) . drei Vertretern der organisierten Behinder-

ten. " 
-

23. § 12 Abs. 2 lit;e entfällt. 
24. § 12 Abs: 4 lautet: 
, ,(4) Die. im Abs. 2. lit. c und d· genannten 

Mitglieder des Behindertenausschusses . sowie die 
gleiche Zahl von Ersatzmitgliedern sind vom 
Bundesminister für Arbeit und Soziales auf Grund 
von Vorschlägen der hiezu berufenen Interessenver­
tretungen auf die Dauer von vier Jahren Zu 
bestellen. " 
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25. § 12 Abs. 6 lautet: 

,,( 6) Zur Erstattung von Vorschlägen bezuglich 
der Vertreter der Behinderten (Abs. 2 lit. d) sind 
diejenigen Vereinigungen berufen, die von dies'en 
Personen nach den 'von der Vereins behörde 
genehmigten Statuten zum Zwecke der Förderung 
ihrer wirtschaftlichen .und sozialen Interessen 
gebildet sind und die Tätigkeit im Bereich des 
betreffenden Landesinvalidenamtes ausüben. Beste­
hen nebeneinander mehrere Vereinigungen, auf die 
'diese Voraussetzungen zutreffen;, so ist. für die 
Auf teilung des Vorschlagsrechtes das zwischen 
ihnen erzielte Übereinkommen maßgebend. Kommt 
eine Vereinbarung über das Vorschlagsrecht nicht 
zustande, so entscheidet hierüber der Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales unter Bedachtnahme auf 
die Mitgliederstärke der in Betracht kommenden 
Vereinigungen." ' 

26. Nach § 13 werden folgende Bestimmungen 
eingefügt: 

"B e ruf u n g s kom m i s s  ion 

§ 13  a. Beim Bundesmihisterium für Arbeit und 
Soziales wird die Berufungskommission . errichtet, 
die in den von diesem Bundesgesetz bestimmten 
Fällen (§ 19 a Abs. 2 a) zu entscheiden hat. Die 
Berufungskommission 'hat in Senaten zu entschei­
den. Die Anzahl der Senate ist vom Bundesminister 
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz nach Maßgabe der zu 
erledigenden Geschäftsfälle durch Verordnung zu 
bestimmen. 

B e s etzu ng 

§ 13 b. (1) Jeder Senat besteht aus einem 
Vorsitzenden und vier Beisitzern. Der Vorsitzende 
muß ein in Arbeits- und Sozialrechtssachen tätiger 
oder tätig gewesener Richter des Dienststandes sein. 
Zwei Beisitzer werden von der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, ein Beisitzer wird von der 
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte und ein 
Beisitzer von der im § 10 Abs. 1 Z 6  des 
Bundesbehindertengesetzes, BGBI. Nr. 283/1990, 
genannten Vereinigung entsendet. Hinsichtlich der 
Auf teilung des Entsendungsrechtes auf gleichartige 
Vereinigungen ist § 10 Abs. 2 des Bundesbehinder­
tengesetzes anzuwenden. Ein Bediensteter des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales oder 
eines Landesinvalidenamtes hat als Schriftführer 
mitzuwirken. 

(2) Für den Vorsitzenden und jeden Beisitzer ist 
ein Stellvertreter auf die gleiche Weise wie jene zu 
bestellen. 

(3) Die Mitglieder der Berufungskommission und 
'ihre Stellvertreter sind vom Bundesminister für 
Justiz für eine Amtsdauer von fünf Jahren zu 

berufen.' Sie haben bei Ablal,Lf dieser Amtsdauer ihr 
Amt bis zu dessen Wiederbesetzung auszuüben. Die 
neuerliche Berufung ist zulässig. 

(4) Der Berufungskommission dürfen nur öster­
reichische Staatsbürger angehören, die eigenberech­
tigt und in den Nationalrat wählbar sind. Mitglieder 
der Behindertenausschüsse sind von der Funktion in 
der Berufungskommission ausgeschlossen. 

Enthebung 

§ 13  c .  (1) Der Bundesminister für Justiz hat ein 
Mitglied der Berufungskommission seines Amtes zu 
entheben, wenn 

1. bei einem Mitglied die Voraussetzungen für 
seine Bestellung nicht gegeben waren oder 
nachträglich wegfallen; 

2. sich das Mitglied einer groben Verletzung 
oder dauernden Vernachlässigung selller 
Amtspflichten schuldig gemacht hat; 

3. das Mitglied selbst um seine Amtsenthebung 
ersucht. 

Wird ein Mitglied seines Amtes enthoben, so ist 
solange sein Stellvertreter heranzuziehen, als kein 
neues Mitglied nach den Vorschriften des § 13 b 
berufen wird. ' 

(2) Wird. ein Mitglied seines Amtes enthoben, so 
hat die Organisation, die gegebenenfalls das seines 
Amtes enthobene Mitglied entsendet hat, innerhalb 
von zwei Monaten ab der Amtsenthebung ein neu es 
Mitglied zu entsenden. Der Bundesminister für 
Justiz hat das neue Mitglied innerhalb von drei 
Monaten ab der Amtsenthebung nach den V or­
schriften des § 13 b zu berufen. Wurde ein Mitglied 
aus dem Richterstand seines Amtes enthoben, so hat 
der Bundesminister für Justiz innerhalb von drei 
Monaten ab der Amtsenthebung einen Richter 
(§ 13 b Abs. 1) zum neuen Mitglied zu berufen. Die 
Amtsdauer der neuen Mitglieder endet mit dem 
Ablauf der jeweils laufenden fünf jährigen Amts­
dauer. Für die weitere Ausübung des Amtes und die 
Wiederberufung gilt § 13 b Abs. 3. 

(3) Übt die dazu berechtigte Organisation ihr 
Entsendungsrecht nicht innerhalb von zwei Mona­
ten aus, so hat der Bundesminister für Justiz einen 
Richter (§ 13 b Abs. 1) als Ersatz zu bestellen. 
Dessen Amtsdauer endet, sobald die Organisation 
die Entsendung nachholt. 

(4) Die Bestimmungen für die Amtsenthebung der 
Mitglieder gelten in gleicher Weise für ihre 
Stellvertreter. 

§ 13 d. (1) Die in der Berufungskommission 
tätigen Richter erhalten eine Entschädigung, deren 
Höhe vom Bundesminister für Arbeit und Soziales· 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz 
und mit Zustimmung des Bundesministers für 
Finanzen festgesetzt wird. Die übrigen Mitglieder 

519 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 10

www.parlament.gv.at



519 der Beilagen 7 

der Berufungskommission üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich �us. Ihnen gebührt" der Ersatz der 
Reise- und Aufenthaltskosten sowie die allfällige 
Entschädigung für Zeitversäumnis entsprechend der 
Bestimmung des § 10 Abs. 4. Diese Regelung gilt 
auch für die Stellvertreter der Mitglieder. 

(2) Die Bemessung der nach Abs. 1 gebührenden 
Entschädigungen und Ersätze obliegt dem Bundes­
minister für Arbeit und Soziales. 

. § 13 e. (1) Die Einberufung der Senate zur 
Verhandlung und Beratung erfolgt durch den 
Vorsitzenden unter Bedachtnahme auf eine mög­
lichst umgehende Erledigung der Berufungen. 

(2) Die Senate fassen ihre Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der 
Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab; Stimm­
enthaltungen sind nicht zulässig. 

.(3) Ü�er die Beratung und Abstimmung ist ein 
Protokoll zu führen. Es ist vom Vorsitzenden und 
vom Schriftführer zu unterfertigen. Eine Abschrift 
des Protokolls ist allen Mitgliedern des Senates zu 
übermitteln. 

Geschäft sordnung, 
Ge s c hä ft s ve rt e i l  ung 

§ 13f. (1) Die Leitung der Berufungskommission 
obliegt, soweit nicht die Beschlußfassung Senaten 
vorbehalten ist, dem an Dienstjahren als Richter 
ältesten Vorsitzenden. 

(2) Zur Führung der laufenden Geschäfte, 
insbesondere zur Vorbereitung der Verhandlungen, 
Führung der Beratungs- und Abstimmungsproto­
kolle, Durchführung der Beschlüsse und Besorgung 
der Kanzleigeschäfte ist bei der Berufungskommis­
sion ein Büro einzurichten, das von einem 
rechtskundigen Beamten des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales geleitet wird. Dem Leiter des 
Büros obliegt es auch, die einschlägigen Entschei­
dungen und das einschlägige Schrifttum in Evidenz 
zu halten. 

(3) Bestehen mehrere Senate, so haben die 
Vorsitzenden und ihre Stellvertreter die Geschäfts­
verteilung jeweils im vorhinein für das nächste 
Kalenderjahr zu erlassen. Bei der Verteilung der 
Geschäfte ist auf eine möglichst gleichmäßige 
Auslastung aller Senate Bedacht zu nehmen. Jedes 
Mitglied der Berufungskommission kann mehreren 
Senaten angehören. 

(4) Die Namen der Senatsmitglieder und ihrer 
Stellvertreter sowie die Geschäftsverteilung sind in 
den Amtlichen Nachrichten des Bundesministe­
riums für Arbeit und Soziales kundzumachen. 

Besondere Verfahrensbesti m m ung�n 

§ 13 g. (1) Wenn die Berufung nichezurückzu­
weisen ist oder nicht bereits aus der Aktenlage 
ersichtlich ist, daß der angefochtene Bescheid 

aufzuheben ist, dann ist eine öffentliche mündliche 
Verhandlung anzuberaumen. Zur Verhandlung sind 
die Parteien und", die "anderen zu hörenden 
Personen, insbesondere Z�ugen und Sachverstän­
dige, zu laden. 

(2) Eine Verhandlung kann unterbleiben, wenn 
die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein 
solcher Verzicht kann bis zum Beginn der 
Verhandlung erfolgen. Trotz des Verzichtes der 
Parteien kann eine Verhandlung durchgeführt 
werden, wenn der Senat es für erforderlich erachtet. 

(3) Die Anordnung einer Verhandlung obliegt 
dem Vorsitzenden. Er eröffnet, leitet und schließt 
die Verhandlung und handhabt die Sitzungspolizei. 
Er verkündet die Beschlüsse des Senates und 
unterfertigt deren schriftliche Ausfertigungen. 
" (4) Für den Ausschluß der Öffentlichkeit von der 
Verhandlung ist § 67 e des Allgemeinen Verwal­
tungsverfahrensgesetzes 1991 anzuwenden. 

(5) Hat eine Verhandlung stattgefunden, so kann 
die Entscheidung nur von jenen Mitgliedern des 
Senates getroffen .werden, die an dieser Verhand-
1ung teilgenommen haben. Wenn sich die Zusam­
mensetzung des Senates geändert hat, ist die 
Verhandlung zu wiederholen. 

(6) Die Beratung. und Abstimmung des Senates 
sind nicht öffentlich. 

. 

(7) Der Bescheid und seine wesentliche Begrün­
dung sind auf Grund der Verhandlung, tunliehst 
sogleich nach deren Ende, zu beschließen und 
öffentlich zu verkünden. Überdies ist den Parteien 
eine schriftliche Ausfertigung zuzustellen. Kann der 
Bescheid nicht öffentlich verkündet werden, so ist er 
der schriftlichen Ausfertigung vorzubehalten, die 
innerhalb von vier Wochen nach dem Ende der 
Verhandlung erfolgen soll. Der Bescheid hat 
diesfalls für die Dauer von drei Monaten ab der 
schriftlichen Ausfertigung für jedermann zur 
Einsichtnahme aufzuliegen. 

(8) Entscheidungen der Berufungskommission 
unterliegen weder der Aufhebung noch der 
Abänderung im Verwaltungswege. Die Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof ist zulässig. " 

.27. § 14 Abs. ·1 und 2 lautet: 
,,(1) Als Nachweis für die Zugehörigkeit zum 

Kreis der begünstigten Behinderten gilt der letzte 
rechtskräftige Bescheid über die Einschätzung des 
Grades der Minderung der ErWerbsfähigkeit mit 
mindestens 50 vH 

a) eines Landesinvalidenamtes (der Schiedskom­
mission); 

b) einesTrägers der gesetzlichen Unfallversiche­
rung bzw. das Urteil eines nach dem Arbeits­
und Sozialgerichtsgesetz, BGBl. 
Nr. 10411985, zuständigen Gerichtes; 

c) eines Landeshauptmannes (des Bundesmini­
sters für Arbeit und Soziales) in Verbindung 
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mit der Amtsbescheinigung gemäß § 4 des 
Opferfürsorgegesetzes 

sowie der letzte rechtskräftige Bescheid über die 
Zuerkennung einer Blindenbeihilfe . oder über die 
Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
mit mindestens 50 vH, der in Vollziehung der 
landesgesetzlichen Unfallfürsorge ergangen ist (§ 3 
Z 2 Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge­
setz, BGBl. Nr. 200/1967) oder die in einem 
Behindertenpaß nach § 40 des Bundesbehinderten­
gesetzes, BGBI. Nr. 283/1990, enthaltene Feststel­
lung, daß der Inhaber des Passes dem Personenkreis 
der begünstigten Behinderten im Sinne des Behin­
derteneinstellungsgesetzes angehört. Die Feststel­
lung des Grades der Minderung der Erwerbsfähig­
keit im Nachweis gilt zugleich als Feststellung des 
Grades der Behinderung. 

(2) Liegt ein Nachweis im Sinne des Abs. 1 nicht 
vor, hat auf Antrag des Behinderten das örtlich 
zuständige Landesinvalidenamt unter Mitwirkung 
von ärztlichen Sachverständigen den Grad der 
Behinderung einzuschätzen und bei Zutreffen der 
im § 2 Abs. 1 angeführten sonstigen Voraussetzun­
gen-die Zugehörigkeit zum Kreis der nach diesem 
Bundesgesetz begünstigten Behinderten (§ 2) sowie 
den Grad der Behinderung (§ 3) festzustellen. 
Hinsichtlich der ärztlichen Sachverständigen ist 
§ 90 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, 
BGBI. Nr. 152, anzuwenden. Die Begünstigungen 
nach diesem Bundesgesetz werden mit dem 
Zutreffen der Voraussetzungen, frühestens mit dem 
Tag des Einlangens des Antrages beim örtlich 
zuständigen Landesinvalidenamt wirksam. Sie wer­
den jedoch mit dem Ersten des Monates wirksam, in 
dem der Antrag. eingelangt ist, wenn dieser 
unverzüglich nach dem Eintritt der Behinderung 
(§ 3) gestellt wird. Die BegünstigungeI). erlöschen 
mit Ablauf des Monates, der auf die Zustellung des 
Bescheides folgt, mit dem der Wegfall der 
Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum Kreis 
der begünstigten Behinderten rechtskräftig ausge­
sprochen wird. " 

28. Nach § 14 Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a 
eingefügt: 

,,(2 a) Ein Antrag, der bei einer nicht zuständigen 
Behörde oder einem Sozialversicherungsträger 
eingebracht wird, ist unverzüglich an das örtlich 
zuständige Landesinvalidenamt weiterzuleiten. Der 
Antrag gilt als zu dem Zeitpunkt beim zuständigen 
Landesinvalidenamt eingebracht, an dem er bei der 
nicht zuständigen Behörde eingelangt ist. " 

29. § 14 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Anträge von begÜnstigten Behinderten (§ 2) 
auf Neufestsetzung des Grades der Behinderung 
wegen Änderung des Leidenszustandes sind ohne 
Durchführung eines Ermittlungsverfahrens zurück­
zuweisen, wenn seit' der letzten rechtskräftigen 
Feststellung noch kein Jahr verstrichen ist. Dies gilt 

nicht, wenn eine offenkundige Änderung des 
Leidenszustandes glaubhaft geltend gemacht wird. " 

30. Im § 14 Abs. 5 werden die Worte "im § 10 a 
Abs. i und 3" durch die Wortfolge "im § 10 a 
Abs. 2, 3 und· 3 a" ersetzt. 

31. § 14 Abs. 6 entfällt. 

32. Im § 14 erhält der bisherige Abs; 7 die 
Bezeichnung Abs. 6 und lautet: 

,,(6) Reisekosten, die einem begünstigten Behin­
derten (§ 2) oder Antragwerber auf Feststellung 
(Abs. 2) oder auf Gewährung von Leistungen aus 
dem Ausgleichstaxfonds (§ 10 a Abs. 1 bis 3 a) 
dadurch erwachsen, daß er einer Ladung des 
Landesinvalidenamtes oder im Berufungsverfahren 
einer Ladung des Landeshauptmannes oder der 
Berufungskommission in Durchführung dieses 
Bundesgesetzes Folge leistet, sind in dem im § 49 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBI. 
Nr. 152, angeführten Umfang aus den Mitteln des 
Ausgleichstaxfonds zu ersetzen. Die Relsekosten­
vergütung gebührt in gleicher Höhe auch Zeugen 
im Verfahren gemäß § 8 Abs·. 2 und § 8 a, wenn 
kein gleichartiger Anspruch nach einem anderen 
Bundesgesetz besteht. " 

33. § 14 a entfällt. 

34. § 16 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Wel1n die für die Überprüfung der Erfüllung 
der Beschäftigungspflicht und für die Berechnung 
und Vorschreibung der Ausgleichstaxen bzw. für 
die Berechnung von Prämien erforderlichen Daten 
von den Trägern der Sozialversicherung auf 
maschinell verwertbaren Datenträgern den Landes­
invalideriämtern zur Verfügung gestellt werden 
(§ 22 Abs. 2), ist der Dienstgeber von der 
alljährlichen Vorlage der Verzeichnisse und vom 
Erforderl1is der Antragstellung auf Gewährung von 
Prämien gemäß § 9 a Abs. 1 und 2 zu befreien. " 

35. Nach § 17 wird folgende Überschrift zu § 17 a 
und folgender § 17 a eingefügt: 

"S tun dun g der Aus g l ei c h st a x e 

§ 17a. (1) Die Befugnis zum Abschluß einer 
Vereinbarung mit. einem Schuldner über die 
Stundung einer rechtskräftig vorgeschriebenen und 
fälligen Ausgleichstaxe wird dem zuständigen 
Landesinvalidenamt übertragen. Wenn der Schuld­
ner zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung 
nicht in der Lage war, diese zu erfüllen, kann auf 
seinen Antrag die Stundung der Ausgleichstaxe bis 
zur Höchstdauer von zwei Jahren unter Berechnung 
von Zinsen in der Höhe von 3 vH über dem jeweils 
geltenden Zinsfuß für Eskontierungen der. Oest.er­
reichischen Nationalbank pro Jahr ab dem Begmn 
des Monates, in dem der Antrag eingebracht 
worden ist, vereinbart oder· die Abstattung in Raten 
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bewilligt werden. Im Falle der Nichtzahlung von 
'mindestens zwei Teilraten ist die bewilligte 
Abstattung in Raten zu widerrufen und die sofortige 
Entrichtung aller aushaftenden Teilbeträge samt 
Zinsen zu verlangen. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) ganz 
oder teilweise auf die Eintreibung einer rechtskräf­
tig vorgeschriebenen Ausgleichstaxe (zuzüglich 
Zinsen) verzichten,' wenn 

1. gegen den Schuldner ein Ausgleichsverfahren 
oder ein Vorverfahren gemäß § 79 der 
Ausgleichsordnung, in der Fassung des Bun­
desgesetzes BGBL Nr. 370/1982, '. eröffnet 
worden ist oder 

2. ein Zwangsausgleich gemäß § 140 der Kon­
kursordnung, in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBt Nr. 370/1982, abgeschlossen wor­
den ist oder 

3. alle Möglichkeiten der Eintreibung erfolglos 
versucht worden sind und auf Grund der 
Sachlage auch nicht angenommen werden 
kann, daß Eintreibungsmaßnahmen zu einem 
späteren Zeitpunkt zu einem Erfolg führen 
werden oder Eintreibungsmaßnahmen von 
vornherein offenkundig aussichtslos sind oder 

4. die Eintreibung mit Kosten verbunden wäre, 
·die in keinem Verhältnis zur Höhe der 
Forderung stehen. 

Der . Verzicht auf eine Forderung ist zu 
widerrufen, wenn er durch Fälschung einer 
Urkunde, falsches Zeugnis oder eine. andere 
gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen worden ist. " 

36. § 18 Abs.l lautet': 

,,(1) Das Landesinvalidenamt hat die rechtskräf­
tig vorgeschriebene und fällige Ausgleichstaxe 
einzutreiben. Auf die Eintreibung finden die 
Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsge­
setzes 1991 Anwendung." 

37. Im § 18 Abs. 3 wird der Ausdruck "Verw-al­
tungsvollstreckungsgesetzes 1950" durch den Aus­
druck "Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 " 
ersetzt. 

38. Im § 19 Abs. 1 werden die Ausdrücke 
"Allgemeinen, Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1950" und "Verwaltungsstrafgesetzes 1950" .durch 
die Ausdrücke "Allgemeinen V erwaltLingsverfah­
rensgesetzes 1991 H und "V erwaltungsstrafgesetzes 
1991" ersetzt. . 

39. Im § 19 Abs. 3 wird de� Ausdruck "Allgemei­
nen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950" durch 
den Ausdruck "Allgemeinen Verwaltungsverfah­
rensgesetzes 1991" ersetzt. 

40. Dem § 19 werden folgende Abs. 4 und 5 
angefügt: 

(4) Ist eine Person, die bei einem Landesinvali­
denamt beschäftigt ist, ·als Partei an. einem 
Verfahren nach diesem Bundesgesetz beteiligt oder 
beantragt sie die Gewährung von Leistungen aus 
den Mitteln des Ausgleichstaxfonds, so ist dieses 
Landesinvalidenamt bzw. der Benindertenausschuß 
bei diesem Landesinvalidenamt von der Durchfüh­
rung des Verfahrens ausgeschlossen. Die Zustän­
digkeit geht in solchen Fällen an das nach den 
Verkehrsverbindungen nächstgelegene Landesinva­
lidenamt bzw. den Behindertenausschuß 'belm 
nächstgelegenen Landesinvalidenamt über. Für den 
Ersatz der Reisekosten gilt § 14 Abs. 6. 

(5) Für die Vorschreibung einer Ausgleichstaxe 
(§ 9),oder die Gewährung einer Prämie (§ 9 a) ist 
das Landesinvalidenal}1t zuständig, in dessen 
Amtsbereich der . Dienstgeber seinen Sitz hat. 
Besteht ein solcher im Bundesgebiet nicht, so richtet 
sich die Zuständigkeit nach der an Dienstnehmern 
größten inländischen Betriebsstätte. " 

41. § 19 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Über Berufungen gegen Bescheide des 
Landesinvalidenamtes in Durchführung dieses Bun­
desgesetzes entscheidet, soweit dieses Bundesgesetz 
nicht anderes bestimmt, der Landeshauptmann. 
Gegen seine Entscheidung ist eine weitere Berufung 
unzulässig. Dem Ausgleichstaxfonds (§ 10 Abs. 1) 
kommt im Berufungsverfahren über Ausgleichsta­
xen oder Prämien ParteisteIlung zu. " 

42. Nach § 19 a Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a 
eingefügt: . 

,,(2 a) Über Berufungen gegen Bescheide des 
Behindertenausschusses (§ 8) entscheidet die Beru­
fungskommission. Über Berufungen gegel1 Be-. 
scheide der Bezirksverwaltungsbehörde (§ 21) ent­
scheidet der unabhängige Verwaltungssenat." 

43. Im § 22 Abs. 2 wird der Klammerausdruck 
,,(§ 10 a Abs. 2 und 3) " durch den Ausdruck 
,,(§ 10 a Abs. 2, 3 und 3 a) " ersetzt. 

44. Dem § 22 a . Abs. 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Sind in einem' Betrieb dauernd mindestens 15 
begünstigte Behinderte beschäftigt, so sind für jede 
Behindertenvertrauensperson zwei Stellvertreter zu 
wählen. " 

45. § 22 a. Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Die Wahl der, Behindertenvertrauensperson und 
der Stellvertreter ist tunliehst gemeinsam mit der 
Betriebsratswahl durchzuführen." 
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46. Dem § 22 a Abs. 5 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Das Ergebnis der Wahl der Behindertenvertrau­
enspersonen ist auch dem zuständigen Laridesinvali­
denamt bekanntzugeben. " 

47. Dem § 22 a werden folgende Abs. 11 und 12 
angefügt: 

, ,(11) Besteht in einem Unternehmen ein 
Zentralbetriebsrat nach § 80 des Arbeitsverfassungs­
gesetzes, so ist von den gewählten Behindertenver­
trauenspersonen und den Stellvertretern aus ihrer 
Mitte eine Zentralbehindertenvertrauensperson und 
ein Stellvertreter zu wählen. Wurde im Unterneh­
men nur eine Behindertenvertrauensperson und ein 
Stellvertreter gewählt, so üben diese auch die 
Funktion der Zentralbehindertenvertrauensperson 
und des Stellvertreters aus. Die Zentralbehinderten­
vertrauensperson ist berufen, im Zentralbetriebsrat 
unter Beachtung der Abs. 7 und 8 die Interessen der 
begünstigten Behinderten wahrzunehmen. 

(12) Die Tätigkeitsdauer der Zentralbehinderten­
vertrauensperson (ihres Stellvertreters) beträgt vier 
Jahre; sie beginnt mit der Annahme der Wahl und 
endet vor Ablauf dieser Zeit, wenn 

1. im Unternehmen kein Zentralbetriebsrat mehr· 
besteht; 

2. die Funktion als Behindertenvertrauensperson 
endet (Abs. 6); . 

3. die Zentralbehindertenvertrauensperson zu­
rücktritt. " 

48. Nach § 23 a wird folgender § 24 eingefügt: 

,,§ 24. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. " 

Artikel III 

Schlußbest immungen 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1992 in 
Kraft. 

(2) §§ 4 Abs. 2 und 19 Abs. 6 in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes sind erstmals für das Kalenderjahr 
1992 anzuwenden. Für frühere Kalenderjahre 
richtet sich die Berechnung der Pflicht zahl und die 
Zuständigkeit des Landsinvalidenamtes zur Vor­
schreibung einer Ausgleichstaxe oder Gewährung 
einer Prämie nach den bis 1. Juli 1992 geltenden 
Vorschriften. 

(3) Für den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehenden Beirat (§ 10 
Abs. 2) gilt bis zum Ablauf seiner Funktionsperiode 
die bisherige Rechtslage. 

(4) Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehenden Behindertenaus­
schüsse (§ 12) gilt bis zum Ablauf ihrer Funktionspe­
riode die bisherige Rechtslage. 

(5) Auf bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
anhängige Verfahren nach § 8 ist § 19 a Abs. 2 a 
anzuwenden. Anhängige Berufungen sind vom 
Landeshauptmann unverzüglich an die Berufungs­
kommission abzutreten. 

(6) Die bis zume Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes ausgestellten Ausweise behalten für die Dauer 
zweier Jahre ab 1. Juli 1992 ihre Gültigkeit. Sie sind 
während dieses Zeitraumes bei Vorliegen der 
Voraussetzungen von Amts wegen gegen einen 
Behindertenpaß nach § 40 des Bundesbehinderten­
gesetzes auszutauschen. 

, (7) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: -

1. hinsichtlich Art. I die Bundesregierung; 
2. hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 13 b 

Abs. 3 und 13 c der Bundesminister für Justiz; 
3. hinsichtlich der Bestimmungen des § 13 a der 

Bundesminister für Arbeit und Soziales im 
Einvernehmen mit dßm Bundesminister für· 
Justiz; 

4. hinsichtlich der Bestimmung des § 13 d Abs. 1 
der Bundesminister für Arbeit und Soziales im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

"Justiz und dem Bundesminister für Finanzen; 
5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 

Bundesminister für Arbeit und Soziales. 
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